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§9
Ausführung

(1) Die zur Errichtung von Gasanlagen verwendeten Mate
rialien und die Gasanwendungsanlagen müssen den hierfür 
geltenden staatlichen Standards entsprechen. Für Erzeug
nisse, die der staatlichen Güteprüfung unterliegen oder deren 
Import von einer Approbation abhängig ist, muß vom Amt 
für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung ein 
Prüfzeichen bzw. die Approbation erteilt sein.

(2) Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit der Verwendung 
bestimmter Materialien oder der Prüf- bzw. Approbations
pflicht nicht unterworfener Gasanwendungsanlagen, ist auf 
Verlangen des Energieversorgungsbetriebes vom Abnehmer 
das Gutachten eines zugelassehen Sachverständigen vorzule
gen. Der Energieversorgungsbetrieb kann das Gutachten auch 
dem Hersteller der Gasanwendungsanlagen abverlangen.

§ 10

Abnehmeranschlüsse
(1) Jedes Grundstück erhält grundsätzlich nur einen An

schluß an das öffentliche Versorgungsnetz mit einer Haupt- 
absperreinrichtung.

(2) Für Industrie-, Bau-, Verkehrs- und andere Betriebe, 
für den komplexen Wohnungsbau, für Doppelhäuser sowie 
in anderen begründeten Fällen wird die Anzahl der An
schlüsse vom Energieversorgungsbetrieb festgeiegt.

(3) Der Energieversorgungsbetrieb darf für die Hausan
schlüsse einen besonderen Raum fordern.

Fertigmeldung, Prüfung und Inbetriebnahme 
der Abnehmeranlage

§11
Der berechtigte Hersteller hat dem Energieversorgungsbe

trieb die Fertigstellung und die von ihm ausgeführte Vorprü
fung der Abnehmeranlage auf dem verbindlichen Vordruck 
zur Hauptprüfung anzuzeigen. Die Prüfung hat innerhalb von 
14 Tagen nach Eingang der Fertigmeldung zu erfolgen, sofern 
kein anderer Termin vereinbart wird.

§12
(1) Der Energieversorgungsbetrieb prüft im Beisein des be

rechtigten Herstellers, ob die als fertig gemeldete Abnehmer
anlage , der Ausführungszustimmung und den einschlägigen 
Bestimmungen entspricht. Der berechtigte Hersteller hat da
bei die Dichtheit der Leitung nachzuweisen und deren TGL- 
gerechte Herstellung zu bestätigen. Bei Gasanwendungsanla
gen, ausgenommen Gasraumheizer, Gasdurchlauferhitzer und 
Gaskochgeräte im Haushalt, sowie bei Gasdruckregelanlagen 
hat der berechtigte Hersteller die Funktion der eingebauten 
Regel- und Sicherheitseinrichtungen vorzuführen. Bei Gas- 
anwendungs- und Gasdruckregelanlagen für Betriebe ist der 
Abnehmer (Anlagenbetreiber) hinzuzuziehen.

(2) Der Energieversorgungsbetrieb kann verlangen, daß zur 
Prüfung Hilfskräfte sowie die erforderlichen Einrichtungen 
kostenlos zur Verfügung stehen.

(3) Das Prüfungsergebnis wird in einem Prüfvermerk auf 
dem verbindlichen Vordruck oder in einem Prüfprotokoll 
festgelegt.

(4) Abnehmeranlagen, die gemäß § 8 ohne Anmeldung und 
Ausführungszustimmung geändert wurden, werden vom 
Energieversorgungsbetrieb vor der Inbetriebnahme grund
sätzlich nicht geprüft.

§13
(1) Der Energieversorgungsbetrieb ist berechtigt, vom Ab

nehmer und vom berechtigten Hersteller oder von einem der 
beiden zu fordern, daß die bei der Prüfung der Abnehmer

anlage festgestellten Mängel innerhalb einer angemessenen 
Frist beseitigt werden.

(2) Der Abs. 1 ist auf die in angemessenen Zeitabständen 
folgenden erneuten Prüfungen (Kontrollen gemäß § 8 Abs. 4 
der Energieverordnung) entsprechend anzuwenden.

(3) Dem Energieversorgungsbetrieb sind alle Aufwendun
gen zu ersetzen, die dadurch entstehen, daß die Abnehmer
anlage trotz Fertigmeldung nicht betriebsfähig ist oder in
folge festgestellter Mängel nicht zur Inbetriebnahme freige
geben werden kann oder daß Hilfskräfte entgegen dem Ver
langen nicht gestellt werden.

§14
(1) Die Abnehmeranlage darf nur durch den berechtigten 

Hersteller in Betrieb genommen werden. Voraussetzung da
für ist, daß
— der Energieversorgungsbetrieb (ausgenommen die Fälle 

des § 8) und der Abnehmer (Anlagenbetreiber) zugestimmt 
haben und,

— soweit die Abnehmeranlage überwachungspflichtig ist, die 
Zustimmung der Organe des Staatlichen Amtes für Tech
nische Überwachung erteilt ist.

(2) Der Energieversorgungsbetrieb hat die Zustimmung zu 
erteilen (Freigabe zur Inbetriebnahme), wenn die Prüfung 
der Anlage die Erfüllung der festgelegten Bedingungen er
geben hat und die Verrechnungsmeßeinrichtung angebracht 
oder gegen eine der neuen Beanspruchung entsprechende 
ausgewechselt ist oder, im Ausnahmefall, vereinbart -ist, den 
Gasverbrauch als Pauschale zu bestimmen.

(3) Der Abnehmer ist verpflichtet, dem Energieversor
gungsbetrieb unverzüglich die Zustimmung der Organe des 
Staatlichen Amtes für Technische Überwachung zur. Inbe
triebnahme anzuzeigen.

(4) Der Abnehmer ist durch den berechtigten Hersteller in 
der Bedienung und zulässigen Wartung der Anlagen zu unter
weisen und darauf hinzuweisen, daß
— Bedienungsanweisungen und die Forderungen des Ge- 

sundheits-, Arbeite- und Brandschutzes sowie der tech
nischen Sicherheit eingehalten werden müssen,

— die Änderung, Erweiterung und Instandhaltung der Ab
nehmeranlage nur von einem berechtigten Hersteller aus
geführt werden darf.

Die Rechtsvorschriften über die Instandhaltung von Haus
haltgasanwendungsanlagen1 bleiben unberührt.

(5) Die Verantwortung des berechtigten Herstellers für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Gasanlage wird durch die 
Prüfung bzw. Freigabe zur Inbetriebnahme durch den Ener
gieversorgungsbetrieb nicht aufgehoben.

§15
Plombenverschlüsse

(1) Die vom Energieversorgungsbetrieb an Meßeinrichtun
gen, Absperreinrichtungen, Umgängen und sonstigen Lei
tungsteilen angebrachten Plomben dürfen grundsätzlich nicht 
entfernt oder beschädigt werden. Der Energieversorgungsbe
trieb kann Ersatz der Aufwendungen, die ihm durch einen 
unberechtigten Eingriff entstehen, verlangen.

(2) Berechtigte Hersteller dürfen Plomben entfernen, wenn 
das für notwendige Arbeiten erforderlich ist und die vor
herige Zustimmung des Energieversorgungsbetriebes einge
holt wurde. Werden dadurch Anlagen mehrerer Abnehmer 
zeitweilig unter Gas gesetzt, ist der berechtigte Hersteller

1 Z. Z. gilt die Anordnung vom 7. August 1974 über die Wartung und 
Instandhaltung von Haushaltgasianwendungsanlagen (GBl. I Nr. 43 
S. 401) in der Fassung der Anordnung vom 10. September 1976 zur An
passung von Rechtsvorschriften an die Energieverordnung (GBl. I 
Nr. 38 S. 463).


